Pressemitteilung

Eine  Erklärung der Konferenz der Personalräte Kasseler Gymnasien und gymnasialer Oberstufen


Boykottieren Personalräte eine Unterrichtsgarantie für Ihre Kinder?

Stellen Sie sich vor, Sie bringen Ihr Auto in eine Werkstatt, um es fit machen zu lassen. Der Werkstattbesitzer teilt Ihnen mit, dass die Reparaturen jetzt von einem jungen Mann, der sich in seiner Freizeit für Autos interessiere, mit Hilfe eines Handbuches durchgeführt werden. - Sie ergreifen natürlich die Flucht und suchen sich einen anderen Betrieb, wo sie sich mehr Verantwortungsgefühl erhoffen. Aber überall dasselbe ...

So etwas gibt es doch gar nicht, werden Sie entgegnen. Doch Sie irren!

Wenn auch die KFZ-Innung ein solches Schreckensszenario nicht plant, so doch die hessische Kultusministerin, zwar nicht mit Ihrem Auto, wohl aber mit Ihren Kindern.

Die hessische Kultusministerin will eine „Unterrichtsgarantie“ für die Schülerinnen und Schüler einführen, gegen die niemand und besonders nicht die Lehrerinnen und Lehrer Einwände erheben würden, wäre diese sinnvoll konzipiert.

Zur Erfüllung des Konzeptes „Unterrichtsgarantie plus“ an hessischen Schulen sollen jedoch keine Lehrer eingestellt, sondern sogenannte Vertretungskräfte rekrutiert werden, für deren Qualifizierung es keine Bestimmungen gibt. Pensionäre, Lehrer im Vorbereitungsdienst, Studenten und Eltern sollen zum Einsatz kommen, um bei Krankheit abwesende Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen. Ein von den Kollegien ausgearbeiteter Materialpool soll dann genutzt werden, um  Laienunterricht zu ermöglichen.

Damit keine Missverständnisse entstehen, wir freuen uns über die Unterstützung von Eltern, Pensionären und anderen Personen, die sich mit den Schulen verbunden fühlen. Ohne ihre Hilfe wäre an manchen Stellen der schulische Alltag überhaupt nicht zu bewältigen, weil materielle und personelle Voraussetzungen z.B. beim Mittagstisch oder bei der Bibliotheksbetreuung dafür fehlen.

Hier wird offenbar von einer der Betriebswirtschaft entlehnten Vorstellung ausgegangen, dass mit Material-Input ein entsprechender Output, nämlich Lernerfolg, zu erreichen sei. Wir fragen uns, welch weltfremdes und technokratisches Verständnis von Planung und Durchführung von Unterricht - und pädagogischer Arbeit insgesamt - einer solchen Konzeption zugrunde liegen mag. Wie sollen häufig wechselnde Vertretungskräfte ohne Lehramt und Lehrbefähigung Schülerinnen und Schüler dem Anspruch des hessischen Schulgesetzes gemäß unterrichten? Es ist offensichtlich, dass solche Personen bestenfalls die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sicherstellen, keinesfalls aber qualifizierten Fachunterricht ersetzen können.

Als Vertreter der Lehrerinnen und Lehrer sehen sich die Kasseler Personalräte der Gymnasien und gymnasialen Oberstufen aber den Eltern und den Schülern gegenüber in der Pflicht dafür einzutreten, dass Unterricht, der ausfällt, qualifiziert, also von Fachkräften ersetzt wird. Um dies zu erreichen bedarf es neben einer hundertprozentigen Abdeckung des Lehrerstellenbedarfs, der momentan noch nicht einmal gewährleistet zu sein scheint, einer mindestens zehnprozentigen Vertretungsreserve von qualifizierten Lehrern, damit von einer „Unterrichtsgarantie“ im Sinne des Wortes gesprochen werden kann.

Uns erscheint es, dass hier ein mehr oder weniger geschickter rhetorischer Versuch vorliegt, ein wirkliches Problem „kostengünstig“ auf Kosten der Zukunft von Kindern zu lösen, um dann wieder beim vorprogrammierten Versagen die Schuld bei den Schulen und den Kollegien suchen zu können, obwohl man selbst dafür die Verantwortung trägt.

Die Konzeption „Unterrichtsgarantie plus“ der hessischen Kultusministerin wurde zu keiner Zeit mit den Betroffenen, also den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern diskutiert. Völlig undemokratisch wurde nicht auf der Grundlage der Nöte, die die Betroffenen tagtäglich erleben, ein zukunftsweisendes Konzept entwickelt.

Wenn nun gerade die Personalräte der Schulen, die jahrelang in intensiver verantwortungsvoller Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und dem Staatlichen Schulamt für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Schulen im Interesse der Kinder und Jugendlichen eingetreten sind, von der hessischen Kultusministerin angegriffen werden, weil sie ihr Recht wahrnehmen könnten, einer solchen Konzeption nicht zuzustimmen, so spricht es wieder für ein „eigenwilliges“ Demokratieverständnis, wenn diesem Gremium Mitbestimmungsrechte weggenommen werden sollen. Eine überregionale Frankfurter Zeitung kommentierte diese Vorgehensweise mit den Worten, dass hier nach dem Prinzip verfahren werde, „wenn unserer Politik das Recht im Wege steht, dann schaffen wir es eben ab“(FR 25.4.06).

Wir teilen diese Art von Demokratieauffassung nicht. Wir möchten Sie auch den uns anvertrauten Jugendlichen so nicht vermitteln.

Wir Personalräte sind nicht die ersten und nicht die einzigen, die sagen, dass die wichtigste Investition, die unser Staat tätigen kann, die Investition in die Bildung unserer Kinder ist.

Wer sich die Zustände an Schulen genauer anschaut, kommt nicht daran vorbei anzuzweifeln, dass diese Botschaft trotz aller gegenteiligen Bekundungen wirklich verstanden wurde.

Die Modelle im Bildungsbereich erfolgreicher Länder zeigen, dass Konzepte existieren und funktionieren, wenn sie im Interesse der Kinder und mit den Betroffenen entwickelt werden, weil sie dann auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens beruhen. 

Hiervon ist die Schulpolitik der hessischen Kultusministerin leider Lichtjahre entfernt.

Wir plädieren für eine Zusammenarbeit und setzen uns für eine Unterrichtsgarantie ein, die diesen Namen verdient.
Wir sind dafür,

· die Zuweisung von Lehrerstellen an die Schulen zu erhöhen, so dass der durch die Stundentafel vorgegebene Bedarf an Unterrichtsstunden auch tatsächlich abge​deckt werden kann.

· den Schulen zu ermöglichen, durch entsprechende Stellenzuweisung eine ca. 10%ige Vertretungsreserve zu bilden. Nur dann ist sichergestellt, dass ausfallender Unterricht auch pädagogisch sinnvoll vertreten werden kann.

Wir sind der Meinung, 

· dass ein sicherlich notwendiger Reformprozess nur durch eine Demokratisierung, d.h. durch Beteiligung der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler, die die Schulrealität in einer angemessenen Weise berücksichtigt, konstruktiv gestaltet werden kann.

· dass den Personalräten der Schulen keine Mitbestimmungsrechte entzogen werden dürfen, nur weil sie ihr Recht wahrnehmen, eine gefährliche schulpolitische Maßnahme abzulehnen.

Die Personalräte

· der Albert-Schweitzer-Schule Kassel

· des Engelsburg-Gymnasiums

· des Friedrichsgymnasiums Kassel

· der Herderschule Kassel

· der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule Kassel

· des Wilhelmsgymnasiums Kassel

stellvertretend unterzeichnend:

Rainer Sachschal – Friedrichsgymnasium

Wolfgang Matthäus – Albert-Schweitzer-Schule
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